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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.09.1966

Norm

DSt 1872 §44 Abs2

Rechtssatz

Enthebung des Vertreters erst, wenn der Beschuldigte seinen Aufenthalt bekanntgibt oder einen anderen

Bevollmächtigten namhaft macht, nicht aber schon dann, wenn ein 7üchtiger Beschuldigter von seinen jeweiligen

Fluchtetappen Nachrichten verlauten läßt.
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